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Bekenntnis und Geständnis von Schuld

Konrad Hilpert

I. Charakterisierung eines Phänomens

Im Titel meines Vortrags werden zwei Arten der Thematisie­
rung von Schuld in einem Atemzug genannt, die sich zu glei­
chen scheinen wie Zwillinge. Denn bei beiden geht es zentral 
um das Subjekt, das bekennt oder geständig ist, um das Ich 
als eine bestimmte Person mit einer ganz individuellen Le­
bensgeschichte, einem Namen und bestimmten Rollen, bzw. 
um ein Wir, eine genau definierte Gemeinschaft, die ein ge­
meinsames Selbstverständnis hat. Und das Thema ist in beiden 
Fällen eine Schuld. Ein Ereignis oder ein Verhältnis, das ein 
Einzelner oder eine Gruppe als Störung oder sogar Bedrohung 
ihrer Integrität erleben und dessen Nennung oder Erzählung 
ihn bzw. sie nicht „kalt“ lässt, sondern angeht, als Betroffenen 
oder sogar Verwundeten ins Spiel bringt.

Neben diesen Gemeinsamkeiten bestehen aber auch ge­
wichtige Unterschiede: Geständnisse erfolgen gegenüber der 
Öffentlichkeit bzw. Reportern oder Repräsentanten des Staats 
wie Ermittlungsbeamten oder Richtern. Bekenntnisse hinge­
gen werden in einer geschützten persönlichen oder sogar in­
timen Sphäre abgelegt. Sie sind Ausdruck eines freien Ent­
schlusses des Bekennenden, während Geständnisse meist nur 
die unfreiwillig provozierte letzte Alternative dazu darstellen, 
durch erdrückende Beweise oder demütigende Recherchen 
der Schuld überführt zu werden.1
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Schließlich unterscheiden sich Bekenntnis und Geständ­
nis auch in ihrem Zweck: Im Bekenntnis geht es vor allem 
darum, eine beschädigte Beziehung zu einer nahestehenden 
Person, zu Anderen oder auch zu Gott zu entlasten und wie­
der in Ordnung zu bringen. Beim Geständnis geht es darum, 
die eigene Beteiligung bzw. das eigene Versagen offen zu legen 
und - meist auf Druck, früher sogar durch Folter - die Täter­
schaft einzugestehen, deren jemand verdächtigt wird. Das Er­
gebnis hat das sprechende Subjekt beide Male nicht in der 
Hand: Vom Bekennenden wird Vergebung erhofft, erbeten 
und solche ihm vielleicht auch geschenkt. Ein Geständnis je­
doch wird so gut wie nie als Entschuldigung angenommen; es 
ist die Voraussetzung für die Schuldigsprechung und das Straf­
maß; im günstigen Fall wirkt es strafmindernd.

In all diesen Unterschieden und in gewisser Weise trotz 
ihrer treten zwei Sachverhalte in Erscheinung: Bekenntnis wie 
Geständnis sind Manifestationen eines Ich, das sich im Akt des 
Bekennens bzw. Gestehens als Individuum realisiert und Ver­
fehlungen, problematische Gewohnheiten und Verwicklungen 
in Schuldzusammenhänge als Ausschnitte seiner eigenen Le­
bensgeschichte darstellt. Gleich ob in narrativer Ausführlich­
keit oder in der Kurzform aufgezählter Verstöße gegen allge­
mein akzeptierte Regeln handelt es sich um spezifisch ausge­
wählte Ausschnitte aus der eigenen Biografie eines ganz 
bestimmten Individuums. Die zweite Gemeinsamkeit besteht 
darin, dass Bekenntnis und Geständnis als performative Akte 
nur zustande kommen können, wenn es ein Gegenüber gibt, 
das zuhören und reagieren kann, gleich ob dieses Gegenüber 
ein Jemand, ein Repräsentant einer Institution oder einer 
Gruppe ist, an den bzw. an die das Bekenntnis adressiert ist.

Biografiebezug und Performativität sind auch vorhanden, 
wenn das Subjekt, das bekennt bzw. gesteht, hierfür feste 
Textsorten oder bestimmte Schemata zu Hilfe nimmt, die es 
nicht selbst erfunden hat und die sich infolgedessen auch wie­
derholt verwenden lassen.



Bekenntnis und Geständnis von Schuld 259

Bekenntnis

• geschützte persönliche Sphäre

• freiwillig

• Heilung einer beschädigten 
Beziehung

• Vergebung

Geständnis

• Öffentlichkeit (Reporter, 
Ermittlungsbeamte, Richter)

• unfreiwillig

• Eingeständnis der Täterschaft

• Beweismittel und Hoffnung auf 
Strafminderung

• Manifestation eines Ich

• performative Akte

Bekenntnis und Geständnis im Vergleich

Solche festen Formen bekennenden oder gestehenden Spre­
chens gibt es im Bereich der religiösen Praxis eine ganze 
Reihe, und ihre Behauptungs- und Weiterentwicklungskraft 
reicht weit bis in die postsäkulare Alltagskultur der Gegen­
wart hinein. Mit Michel Foucault kann man diese festen For­
men selbstbezogenen Redens als „Dispositive“2 bezeichnen. 
Mit dieser Bezeichnung wollte er einerseits zum Ausdruck 
bringen, dass diese Formen überindividuelle Macht auf das 
Denken und das Selbstverständnis des Einzelnen ausüben, an­
dererseits, dass es sich um komplexe Gebilde handelt, in de­
nen Diskurse, Praktiken, Institutionen, philosophische Leh­
ren, moralische Regeln und rechtliche Sichten miteinander 
legiert sind3.

II. Formen des Bekennens/Gestehens von Schuld

Vermutlich die älteste Form des Bekennens von Schuld ist das 
gemeinschaftlich abgelegte Schuldbekenntnis in der Liturgie. Bereits in bi­
blischer Zeit ausgestaltet und mehrfach in Bußpsalmen prak­
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tiziert4 ist es in seinem Wortlaut festgelegt und bietet den je­
weils zum Gottesdienst Versammelten eine allgemeine Vorla­
ge, sich in diesem Moment und durch den eigenen Mund vor 
Gott als sündig, also: als Verursacher von Sünden zu beken­
nen. Diese werden aber nicht im Einzelnen spezifiziert. Die 
Allgemeinheit der Sünden im Gesamtbereich der „Gedanken, 
Worte und Werke“ steht in einem gewissen Kontrast zu der 
höchst konkreten singularischen Ich-Formulierung. Diese er­
laubt jedem der Anwesenden, im zeitgleich stattfindenden Akt 
des Bekennens sein eigenes Sündersein zu artikulieren.

Die genuinen liturgischen Orte des gemeinschaftlichen 
Sündenbekenntnisses sind die Eucharistiefeier, die Spendung 
der Taufe und die gemeinsame Bußfeier.

Der gottesdienstliche Kontext und die konkreten Textfas­
sungen solcher gemeinsamer Sündenbekenntnisse lassen eine 
Polivalenz erkennen, die im semantischen Spektrum des 
kirchlichen Gebrauchs des Begriffs „bekennen“ noch viel 
deutlicher vorhanden ist: Im gemeinsamen Bekennen der Feh­
ler und Mängel wird nämlich der gemeinsame Glaube an Gott 
und seine Vergebungsbereitschaft mit bekannt.

Sekfnnittis:

A

) h. Wir sprer hen das Sc hui dbeke nnt n is:

V Ich bekenne Gott. dem Allmächtigen, 
und allen Brüdern und Schwestern, 
daß ich Gutes unterlassen und Böses getan habe 
•••• ich habe gesündirjl
¡n Gedanken. Worten und Werken 
durch meine Schuld, durch meine Schuld, 
durch meine große Schuld.
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, 
alle Engel und Heiligen
und euch. Brüder und Schwestern, 
für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.

(Der große Sonntags-Schott, S. 601/a)

ßcich tbekenntrHSse

BamheuigW Gutt. wir heiumiwn, daß wir in SQudc gefangen 
sind und nw« nicht sekbit befreien können
Wir haben gegen dich gesündigt' in GdankrB, Worten und Wer 
kenduK it das. was wir und durch das, was wir unterlassen
haben.
Wir hüben dich nicht von ganzem Herzea gefleht. wir haben 
unsern Nächste» Wicht gHid» wie uns selbst.
Um deines Sohnes Chrmi wüfen «btimw dich unser.
Vergib umt. erneuen- uns und leite uns, daH wir Freude hoben an 
deinem Wilfert und auf drinen Wegen «ehen zur Ebre deines 
heiligen Namens. Amen.

(Evangelisches Gesangbuch. Ausgabe für 
die evangelisch-lutherischen Kirchen in 

Bayern und Thüringen, Nr. 707/1)

Das gemeinsame Schuldbekenntnis in der Liturgie
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Eben dieses semantische Oszillieren von „Bekennen“ 
zwischen Glaubensbekenntnis, Schuldbekenntnis und Dank 
bzw. Lobpreis Gottes ist auch für eine zweite Form des Beken­
nens charakteristisch, die ansonsten geradezu den Gegentypus 
zum gemeinschaftlichen allgemeinen Sündenbekenntnis dar­
stellt, nämlich das biografische Selbstbekenntnis eines Einzelnen. Hierbei 
geht es weder um die Übernahme von Glaubensaussagen noch 
um die Realisierung der Einsicht, gegenüber dem Anspruch 
des Guten und Richtigen zu versagen, sondern um den Le­
bens- und Glaubensweg eines konkreten Menschen in seiner 
unaustauschbaren Individualität, die samt ihren Höhen und 
Abgründen, ihren gelungenen und weniger gelungenen Taten, 
ihren schuldhaften Versagen und ihren Stärken, ihren Ängsten 
und Hoffnungen, ihren Anfechtungen und Neuanfängen zur 
Sprache gebracht wird.5

Das erste und wohl auch bedeutendste Beispiel einer sol­
chen autobiografischen Selbstanalyse sind die „Confessiones“, 
zu deutsch „Bekenntnisse“, die Augustinus von Hippo in den 
Jahren 396-398 n. Chr. verfasst hat. Darin schildert Augusti­
nus zehn Jahre nach seiner „Bekehrung“ sein Leben von der 
Geburt bis zu seiner Taufe durch die verschiedenen Lebensal­
ter und Stationen seines beruflichen Aufstiegs als Rhetorikpro­
fessor hindurch. Stellte schon die Thematisierung des eigenen 
Lebens als Sujet einer ganzen Schrift gegenüber dem antiken 
Schrifttum ein völliges Novum dar6, so erst recht die Konzen­
tration auf die „Seele“: Augustinus beschreibt nämlich seine 
Biografie nicht oder nur nebenbei als Abfolge äußerer Ereig­
nisse, sondern als unentwegtes Suchen seines Inneren nach 
seinem wahren Selbst.

Die affektiven Konflikte, die Augustinus bei diesem Su­
chen in Familie, Freundschaft, Beziehungen und Beruf durch­
stehen muss, analysiert er in einer Radikalität, die bis zur 
Selbstentblößung reicht. Als wichtigste Motive, die er im Rück­
blick von Bekehrung und Taufe her kritisiert, nennt Augusti­
nus Begierde, Herrschsucht, Neugier und vor allem die Sucht 
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nach Ruhm. So sagt er etwa im dritten Buch im Rückblick auf 
seine Ausbildung zum Rhetor: „Auch mit jenen Studien, die 
man die höheren nennt, war es im ganzen nur auf ,die kampf­
erfüllten Gerichtshallen abgesehen: Dort wollte ich glänzen, 
umso ruhmreicher, je gewandter ich das Recht verdrehen 
würde.“7 Im sechsten Buch beschreibt er, wie ihm zum ersten 
Mal die ganze Fragwürdigkeit dieser Ausrichtung seines Le­
bens auf Ruhm, Gewinn und standesmäßige Verehelichung 
fragwürdig wurde: „Ich rüstete mich (an jenem Tag) für eine 
Lobrede auf den Kaiser, bei der es nicht ohne Verlogenheit 
abging und ich, der Verlogene, auf die Gunst von Leuten rech­
nete, die doch auch Bescheid wussten -, und kaum zu Atem 
kam mein Herz über diesen Sorgen, und im Fieber zehrender 
Überlegungen glühte es: Da sehe ich, als ich durch eine Gasse 
Mailands ging, einen armen Teufel von Bettler, der, ein wenig 
voll schon, [...] angeheitert seine Scherze machte. Ich tat einen 
Seufzer und sagte zu meinen begleitenden Freunden, wie viel 
Plackerei uns doch unser Narrentreiben koste, da wir mit all 
unserem Aufwand an solcher Arbeit, wie sie damals mich be­
drückte ... wir doch weiter nichts als auf die sorglose Fröh­
lichkeit hinausfinden (wollten), zu der der Bettler schon vor­
angegangen sei und wir vielleicht nie gelangen könnten. Denn 
was der mit wenigen erbettelten Pfennigen bereits erreicht hat­
te, ... das erstrebte ich mit all der Beschwer krummer, um- 
schweifiger Wege. Gewiss, er hatte nicht die wahre Freude, 
aber ich suchte mit solchen Gunstgebuhl erst recht eine trüge­
rische. Und dabei war sicherlich er in Freuden, ich in Ängsten, 
er sorglos, ich aufgeregt .. ,“8

Augustinus hat mit den Confessiones nicht nur ein Werk 
von Weltrang hinterlassen, sondern auch den Prototyp einer 
ganzen literarischen Gattung geschaffen, die Versuche um­
fasst, die Selbstwerdung des betreffenden Autors und seinen 
Weg mit dem Glauben unter völlig anderen historischen und 
denkerischen Bedingungen zu rekonstruieren und öffentlich 
zugänglich zu machen. Peter Abaelard, Dante Alighieri, Fran­
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cesco Petrarca, Petrus Canisius, Heinrich Seuse, Michel de 
Montaigne und Jean-Jacques Rousseau gehören ebenso in diese 
Reihe wie Johann Georg Hamann, Sören Kierkegaard, John 
Henry Newman oder Thomas Merton.9 Die Zahl solcher Kon­
fessionen wächst bis in die Gegenwart noch immer10, auch 
wenn manche der neueren Bekenntnisse“11 nicht nur mit 
Dankbarkeit auf Religion als Element ihrer Selbstwerdung zu­
rückschauen, sondern auch deren problematische Rolle in der 
eigenen Lebensgeschichte reflektieren.

Confessionen im Sinn einer autobiografischen Selbstana­
lyse stellen zweifellos die individuellste und eine intellektuell 
besonders anspruchsvolle Form des Bekennens dar. Denn sie 
setzen die Fähigkeit voraus, sich über längere Zeiträume hin­
weg selbst zu beobachten, ferner die Fähigkeit, Wahrgenom­
menes, Erlebtes und Gedachtes zu versprachlichen, und zuletzt 
auch die Bereitschaft, dies gegenüber anderen mitzuteilen 
oder wenigstens zugänglich zu machen. Im Vergleich damit 
erscheint die Beichte als die stärkstens ritualisierte und institu­
tionell bis ins Detail geregelte Alternative, über sich und sein 
Leben zu sprechen und sein Versagen zu bekennen.12 Stärker 
als bei allen anderen Formen des Bekennens ist hier der in­
haltliche Fokus auf die eigene Schuld gerichtet, die einerseits 
bekannt wird und von der andererseits losgesprochen werden 
soll.

Die Beichte in ihrer heute in der katholischen Kirche eta­
blierten Form, bei der der Beichtende als einzelner vor dem 
Priester seine Sünden bekennt, hat ihre Ursprünge im Hoch­
mittelalter. Das Vierte Laterankonzil im Jahr 1215 brachte jahr­
hundertelange Entwicklungen und Bemühungen zu einem 
gewissen Abschluss, in dem es vorschrieb, dass alle getauften 
Männer und Frauen, sobald sie den Vernunftgebrauch erlangt 
haben, wenigstens einmal jährlich ein vollständiges Geständ­
nis ihrer Sünden abzulegen hätten; zugleich wurden die Prie­
ster verpflichtet, diskret und vorsichtig mit den Beichtenden 
umzugehen und über die erlangte Kenntnis striktes Schweigen 
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zu wahren.13 Diese Bestimmungen lösten eine Praxis ab, bei 
der schwere Verfehlungen vor der Gemeinde bekannt und an­
schließend mit einer Bußauflage versehen wurden, die am Ge­
danken der Satisfaktion orientiert war und gleichsam tariflich 
genau festgelegt war. Viel entscheidender als die jetzt erfolgte 
rechtliche Regulierung war jedoch, dass es bei der Beichte 
nun viel stärker um die Motive und Intentionen der betreffen­
den Handlungen anderer Unterschied ging, während bei der 
früheren Bußpraxis allein die äußere Tat im Zentrum der Auf­
merksamkeit stand.

Dieser neuen Sicht von Sünde, im Zusammenhang mit 
der es auch erstmals zu einer Theorie über das individuelle 
Gewissen kam, korrespondierte ein neues Verständnis von 
Buße: Die eigentliche Vergebung der Schuld soll jetzt nicht 
mehr durch die Leistung einer Satisfaktion erlangt werden, 
sondern durch die nachträgliche Negation jener Intention, die 
zur Sünde geführt hat. Diese nachträgliche Negation der Inten­
tion geschieht in der Reue und Zerknirschung (contritio), die 
als Einsicht in die Schlechtigkeit der Sünde und als Schmerz, 
diese sündige Absicht gehabt zu haben, verstanden wurde. Erst 
im Laufe der Zeit wurde sie durch eine zweite, scheinbar 
leichtere Version ergänzt, nämlich die Angst vor Bestrafung 
im postmortalen Leben (attritio).

Die Konzentration des Blickes nach innen führte zwangs­
läufig zu einer beträchtlichen Ausweitung der Sündenmög­
lichkeiten: Es gab nun nicht nur Sünden der Tat, sondern auch 
solche des Wortes und sogar solche des Gedankens.

Für ein so weitläufiges, vielschichtiges, aber auch emp­
findliches Gebiet wie die Intentionen von Handlungen von 
Einzelnen brauchte es nicht nur rechtliche Regelungen (etwa 
der Zuständigkeit und der Vollmacht) und handhabbare For­
meln, sondern vor allem Wissen und Erfahrung. Und genau 
diese Notwendigkeit bildet einen der wichtigsten akademi­
schen Ursprünge des Fachs Moraltheologie (ursprüngliche Be­
zeichnung: casus conscientiae). Diese Notwendigkeit erfuhr 
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noch eine Steigerung, als das Konzil von Trient gegen den Ein­
spruch der Reformatoren an der Beichte als einem von sieben 
Sakramenten festhielt und bestimmte, dass die Gläubigen nach 
Art, Zahl und Umständen14 bekennen sollten.

Das Bekenntnis der Sünden in der Beichte setzt eine Ge­
wissenserforschung voraus. Umgekehrt muss eine Gewis­
senserforschung aber nicht notwendig in eine Beichte mün­
den. Denn sie ist eine selbstreflexive Tätigkeit, die auch ge­
trennt von der Absicht zu beichten stattfinden kann. In der 
Frömmigkeitsgeschichte kommt sie denn auch in Kombinati­
on mit der Beichte vor wie auch ohne sie. Entscheidend ist 
beidemal die Tendenz, die einzelnen Handlungen, Verfehlun­
gen, affektgetriebenen Ausbrüche usw. in den Kontext der Le­
bensführung im Gesamten oder jedenfalls eines längerfristi­
gen biografischen Entwicklungskontinuums zu stellen.

Im katholischen Bereich fand seit der Gegenreformation 
und maßgeblich unter der Anleitung des Jesuitenordens ein 
Frömmigkeitstypus Verbreitung, der vom 17. bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts als „Seelenführung“ bezeichnet wurde. Eines 
der verbreitetsten Bücher, in dem sie entfaltet wurde, war die 
„Philothea“ genannte „Introduction à la vie dévote“ des Mysti­
kers François de Sales (1567-1622)15. Im Unterschied oder viel­
leicht treffender: zusätzlich zur Ablegung der jährlichen 
Pflichtbeichte, bei der das eigene Leben ja nur punktuell, in 
einzelnen Situationen und fokussiert auf Missratenes und Ver­
passtes mitgeteilt wird, zielte die Seelenführung auf kontinu­
ierliche Selbstbeobachtung und Fortentwicklung in Sittlichkeit 
und innerer Frömmigkeit mittels Ermutigung und Führung. 
Mittel, um das zu erreichen, waren die tägliche Gewissenser­
forschung am Abend, die häufige Beichte sowie die so ge­
nannte Generalbeichte, in der man nicht nur über diesen oder 
jenen Fehltritt sprach, sondern über seine innere Entwicklung 
und sein Bemühen über einen größeren Zeitraum des eigenen 
Lebens hinweg (z. B. 1 Jahr) Rechenschaft gab.16
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INTRODVCTION
A LA VIE DEVOTE, 

DV BIEN-HEVREVX 

FRANÇOIS DE SALES 
EVESQVE ET PRINCE 

DE GENEVE, 

Inftinneur de l'Ordre de la Vification 
de Sainfle Marie.

Relient: , corrigée ¿e no une au. 
Et A V G M E N T e'e

De la Maniéré de dire deuotement le Chapelet 
&dcferukJa S^VIERGE.

Chez C l a v s m B v * a ï , proche la Port 
S, Marcel, au Grands. Claude.

M. DC. L X I.
A V E c A P r R a B A 2 l Q N.

Titelseite der Originalausgabe (im Besitz der Universitätsbibliothek München)

Diese Kombination von kurzfristiger Selbsterforschung und 
regelmäßiger langfristiger Entwicklungsüberwachung hat­
te protestantischerseits, wo die Institution der Beichte nicht 
abgeschafft wurde, aber ihren sakramentalen Charakter ein­
büßte, eine Entsprechung in der pietistischen Selbstanalyse. 
Auch sie war der Vorstellung von der Verbesserungsfähigkeit 
der eigenen Lebensführung durch kontinuierliches Rechen­
schaftsablegen verpflichtet und arbeitete mit ähnlichen Mit­
teln der Selbsterforschung - allerdings in ausgeprägter Distanz 
zum dogmatischen Lehrsystem und zu den Institutionen der 
Kirche. Eines der bemerkenswertesten Zeugnisse aus diesem 
Feld ist die 1789 erschienene „Lebensgeschichte ... des ar­
men Mannes im Tockenburg“ des Schweizers Ulrich Bräker, 
eines Manns aus den untersten Schichten, der genauso präzise 
wie mit ungeschöntem Blick die Kalamitäten seines Lebens 
erzählt.17 In reformierten Kreisen fand die individuelle Gewis­
senserforschung noch einen anderen Ausdruck, nämlich die 
systematische Führung eines Tagebuchs.
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Freilich gab es auch im Protestantismus, besonders im 
Calvinismus, nicht nur innere Selbststeuerung durch andau­
ernde Gewissenserforschung und Selbstbekenntnis, sondern 
gleichzeitig auch Formen der Kontrolle und Überwachung der 
Lebensführung von außen, etwa durch die Gemeinde oder 
Repräsentanten derselben.

Zu den bisher vorgestellten, traditionell in religiösen, nä- 
herhin kirchlichen Kontexten beheimateten Formen des Be­
kennens von Schuld sind in jüngerer Zeit solche hinzugetre­
ten, die in ganz profanen Zusammenhängen auftreten. Ob sie 
eigenständige Produkte einer säkularen Gesellschaft sind, die 
für die Realität von Verantwortung, Schuld und vielleicht so­
gar von Bösem Worte und Erklärungen sucht, oder vielleicht 
doch „nur“ die Fortführungen und Ausweitungen einer in 
den Jahrhunderten christlicher Erziehung kulturell verfertig­
ten idée directrice, muss an dieser Stelle nicht entschieden 
werden.

Die auffälligsten dieser neuen Formen des Bekennens sind 
die öffentliche Selbstenthüllung Einzelner in den Medien und 
die Anerkennung der Schuld, die im Namen von Organisatio­
nen, Staat, Nation oder Regierung in der Vergangenheit verübt 
wurde, durch heutige Repräsentanten.

Selbstenthüllungen sind inzwischen in allen Medien18 in Gestalt 
von Interviews, Talkshows, TV-Coaching, in jüngerer Zeit 
auch als chat im Internet zu finden und werden offensichtlich 
vom Publikum als unerschöpfliches Element von Unterhaltung 
geschätzt.19 In ihnen verbinden sich gängige Muster der Selbst­
erzählung mit ästhetischen Ausdrucksformen und starker Ex­
pressivität. Dies wird erreicht mittels theatralischer Inszenie­
rung, was in den Fernsehformaten am deutlichsten in die Au­
gen springt. Der Moderator ist dabei keineswegs nur derjenige, 
der einer Person Gelegenheit gibt, Privates, Persönliches oder 
sogar Intimes zu bekennen, sondern auch derjenige, der zu­
sammen mit seinem Team diese Person und diese Geschichte 
von Gewalt, Untreue, Täuschung, Missbrauch unter vielen 
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anderen unter Gesichtspunkten wie außergewöhnlich, exzen­
trisch-schrill, schockierend, katastrophisch ausgewählt hat. 
Und er ist auch der, der die betreffenden Einzelnen zum Spre­
chen bringt. Um dieses Sprechen unvermittelt auf den ge­
wünschten Punkt zu bringen und den Verlauf dramatisch zu 
gestalten, wird häufig auf Fragetechniken zurückgegriffen, die 
Geständnisse provozieren und sonst nur noch bei der polizei­
lichen Vernehmung und im gerichtlichen Verhör praktiziert 
werden, aber im Bereich der religiösen Bekenntniskultur ge­
rade verpönt sind20. Im Unterschied zu jedem individuums­
spezifischen Bekenntnis wird die Selbstenthüllung in den Me­
dien also gestaltet aus der Perspektive der Zuschauer. Was aus 
dieser Sicht nicht als interessant scheint, aber vielleicht für das 
Verständnis einer extremen Handlung, einer unheilbaren Be­
ziehungskonstellation oder einer aus der Normalität heraus 
fallenden Persönlichkeit auch wichtig sein könnte, kommt erst 
gar nicht zur Sprache.

Dass sich hohe und höchste Repräsentanten eines Staats bei ei­
nem anderen Staat, bei einem Volk oder auch bei einem Teil 
der eigenen Bevölkerung für Unrecht entschuldigen, das sie vonsei­
ten dieses Staats oder ihm vorausgegangener Regime erleiden 
mussten, ist in den letzten Jahrzehnten vergleichsweise häufig 
vorgekommen. Erinnert sei aus jüngerer Zeit nur an Reden des 
Bundespräsidenten in der Gedenkstätte Yad Vashem und der 
Bundeskanzlerin vor der Knesset, an die Bitte des amerikani­
schen Präsidenten gegenüber den Nachfahren der schwarzen 
Sklaven, an das Bedauern des australischen Premierministers 
für das Unrecht und die Diskriminierung der Ureinwohner 
oder eine entsprechende Äußerung des Präsidenten von Brasi­
lien gegenüber den Amazonas-Indianer.

Worum es in allen Fällen derartiger Bekenntnisse geht, ist 
nicht nur das Benennen von Unrecht, Verbrechen und erlitte­
nen Qualen, sondern die Anerkennung der Schuld, die im Na­
men des eigenen Landes und derer, die es regiert haben, ver­
übt wurde. So gut wie immer sind die konkrete Schuld und
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Bundeskanzler Willy Brandt am 7. Dezember 1970 vor dem Denkmal für die Aufständischen 

des Warschauer Ghettos

die einzelnen Verbrechen schon bekannt oder wurden durch 
gemeinsame Kommissionen, Forschungsgruppen und Vergan­
genheitsaufklärungsverfahren ans Licht und an die Öffentlich­
keit gebracht. Aber durch den ausdrücklichen Akt der Aner­
kennung bekennt sich ein Staat zu seiner Geschichte und 
übernimmt Verantwortung nicht nur für das wertvolle Erbe 
der Vorfahren, sondern auch für die Auswirkungen des Miss­
lungenen in Vergangenheit und Gegenwart. Für den Akt der 
Anerkennung ist es wesentlich, dass er in der Öffentlichkeit 
stattfindet, so also dass alle oder jeder, der es wissen will, sich 
als Glied dieses Kollektivs wahrnimmt, ohne deshalb zum in­
dividuell schuldigen Verantwortungsträger gemacht zu wer­
den. Nur im kleinen Kreis oder auf die Ebene der diplomati­
schen Beziehungen beschränkt, käme gerade diese Repräsen­
tanz für die Gesamtheit der Bevölkerung nicht zustande. Auch 
ist wichtig, dass der Akt der Anerkenntnis historischer Schuld 
in Szene gesetzt und durch Feierlichkeit, Aufmerksamkeit stif­
tende Symbole und Rhetorik unterstrichen wird.

Die Herausforderung, mit der Schuld der Vergangenheit 
umzugehen, samt all den Fragen, die damit verbunden sind 
(etwa ob heute Lebende mit einer Schuld belastet werden dür­



270 Konrad Hilpert

fen, die weit vor ihrer Lebenszeit liegt, oder, ob die Hand­
lungsweise früher Lebender von einem übergeschichtlichen 
Standpunkt aus beurteilt werden kann), stellt sich auch der 
Kirche. In gewisser Hinsicht sogar noch schärfer, wenn man 
berücksichtigt, dass nach katholischer Ekklesiologie die Kirche 
als durch alle Generationen von Gläubigen bis zu den Aposteln 
zurückreichende Gemeinschaft verstanden wird, also als ein 
einheitliches, auch die Gestorbenen einbegreifendes Hand­
lungssubjekt. Und wenn man andererseits bedenkt, dass Sünde 
und moralische Verantwortung im eigentlichen Sinn immer 
nur Personen zugerechnet werden können, die dem schuld­
haften Tun „freiwillig in Tat, Unterlassung oder Fahrlässigkeit“ 
zugestimmt haben21.

Trotz dieser und anderer Schwierigkeiten haben die Kir­
chen es für unausweichlich gehalten, Versagen in der näheren 
und ferneren Vergangenheit zu bekennen. Ein Beispiel aus 
dem Bereich der evangelischen Kirche ist die Stuttgarter Erklä­
rung vom Oktober 1945. In ihr haben Amtsträger und Theo­
logen stellvertretend für das ganze deutsche Volk ein Schuld­
bekenntnis abgelegt. Berechtigung und Notwendigkeit dazu 
schöpften sie aus dem theologischen Gedanken der Solidarität 
der Schuld. Mit diesem stellvertretenden Bekenntnis verban­
den sie die Selbstanklage als Glieder der Kirche, „dass wir 
nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher 
geglaubt und nicht brennender geliebt haben“22.

Ein Beispiel aus dem Bereich der katholischen Kirche sind 
die Vergebungsbitten, die Papst Johannes Paul II. am ersten 
Fastensonntag des Heiligen Jahres 2000 unter Berufung auf 
die beständige Buß- und Reformnotwendigkeit der Kirche fei­
erlich gesprochen hat. Sie handeln von den Verfehlungen der 
Kirche in ihrer Geschichte (Intoleranz, Spaltung, Antijudais­
mus, Gewalt gegen Angehörige anderer Kulturen und Völker, 
Diskriminierung, Missachtung von Grundrechten) und verste­
hen sich ausdrücklich als Bekenntnisse.23 Sie vermeiden es, 
von den Verfehlungen der Kirche in der Vergangenheit zu 
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sprechen24, und gebrauchen stattdessen Formulierungen wie 
„die Schuld der Vergangenheit“ ohne nähere Bestimmung25, 
sprechen von „Menschen der Kirche“, die „im Namen des 
Glaubens und der Moral“ auf evangeliumswidrige Methoden 
zurückgegriffen haben26, oder von „den Christen“, die sich 
gegenüber Nichtchristen von Stolz, Hass und dem Willen zu 
beherrschen leiten ließen27. Nach der Verkündigungsbulle 
sollte es sich bei diesen Bekenntnissen um einen gemeinsa­
men mutigen Akt der Demut handeln, „die Verfehlungen zu­
zugeben, die von denen begangen wurden, die den Namen 
Christen trugen und tragen“28. Die Internationale Theologi­
sche Kommission29 hat den Bekenntnisakt ekklesiologisch fol­
gendermaßen begründet: „Schuldeingeständnis und Über­
nahme der Verantwortung können in geeigneter Weise ge­
schehen seitens derer, die durch ihr Charisma und ihr Amt 
die Gemeinschaft des Gottesvolkes in besonders deutlicher 
Weise repräsentieren. Im Namen der Ortskirchen können die 
verantwortlichen Oberhirten ein Schuldbekenntnis und eine 
Bitte um Vergebung ausdrücken. Im Namen der Gesamtkir­
che, die eine ist in der Geschichte zu allen Zeiten und an allen 
Orten, kann dies der Bischof von Rom, der Papst, tun, da er 
das Amt der universalen Einheit ausübt und der Kirche ,vor­
steht in der Liebe“.“30

III. Seine Verfehlungen zur Sprache bringen - 
zu welchem Ziel?

Die vorgestellten Formen des Bekennens und Gestehens ha­
ben gemeinsam, dass sie Bruchstellen zur Sprache bringen, 
die im Einzelnen, so wie er seiner momentan gewiss ist, in 
der Gesamtbiografie eines Subjekts, bzw. in einer Gemein­
schaft, in einem Staat oder in der Kirche in ihrer Geschichte 
vorhanden sind. Durch das Bekenntnis wird das Schweigen 
über diese Bruchstellen beendet, die zur eigenen Person bzw. 
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zur Geschichte des eigenen Volkes oder auch zur geschichtlich 
existierenden Kirche gehören und wenigstens im Nachhinein 
als etwas, was nicht hätte passieren sollen, als Misslungenes, 
als Verfehlungen oder Schuld beurteilt werden. „Beenden“ ist 
in diesem Zusammenhang meist etwas Aktives und bedeutet 
nicht selten ein Schweigen überwinden oder sogar gegen Wi­
derstände aufbrechen. Zugleich wird dadurch, dass ein Einzel­
ner oder ein kollektives Subjekt diese Bruchstellen offen legt, 
die Bereitschaft zur Veränderung signalisiert.

Trotz dieser beiden Eigenheiten, die für jeden Akt des 
Bekennens von Schuld zutreffen, unterscheiden sich die vor­
gestellten Formen des Bekennens durchaus in dem Ziel, das 
damit jeweils angestrebt wird:

Im gemeinschaftlichen Schuldbekenntnis, wie es in der 
katholischen Kirche und in anderer Weise auch in den Kir­
chen der Reformation einen festen Platz im Gottesdienst hat, 
sagt jeder anwesende Gläubige ungeachtet seines Amtes und 
Standes im Singular sein „Confiteor“ und anerkennt damit sei­
ne Sündigkeit. Zugleich tut er das als Mitglied der gottesdienst­
lichen Versammlung, die sich zu Jesus als dem Herrn bekennt, 
mit den anderen gemeinsam. Subjekt ist also zugleich der Ein­
zelne und die Gemeinde. Ziel des Bekenntnisses ist die Bitte 
um Vergebung.

Beim autobiografischen Selbstbekenntnis augustinischen 
Typs geht es um das Sichklarwerden über den Gang des eige­
nen Glaubenswegs. Auf diesem Glaubensweg eines Einzelnen 
kann es nicht nur Abschnitte und Wachstumsprozesse geben 
wie in jeder Biografie, sondern auch Anfechtungen, Brüche 
und abrupte Neuanfänge. Deren dramatischste Version im re­
ligiösen Leben ist die „Bekehrung“. Gerade solche Diskonti­
nuitäten sind es meist, durch die sich der Autor genötigt sah, 
auch jene Abschnitte und Ereignisse seiner Lebensgeschichte, 
von denen er sich durch seine Bekehrung losgesagt hat, noch 
einmal in neuem Licht anzuschauen. Augustinus entdeckte 
das Suchen nach seinem wahren Selbst und nach Gott als das 
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Kontinuum, das sein ganzes Leben durchzieht - vor der Bekeh­
rung als Erfahrung, sich selbst fremd und undurchschaubar zu 
sein, nach der Bekehrung als Erkenntnis über sich und seine 
Beziehung zu Gott, aber zugleich als bleibende „Wunde“. Zu 
dieser autobiografischen Selbsterhellung gehört die Deutung 
des Lebensverlaufs. In den augustinischen Confessiones läuft 
sie darauf hinaus, dass sich die Struktur der Schöpfungs- und 
Heilsgeschichte in der eigenen Glaubensgeschichte abbildet, 
wiederholt und aktualisiert.

Um Selbsterhellung geht es auch im persönlichen Be­
kenntnis im Rahmen der Institution der Beichte. Allerdings ist 
die Einbettung des Bekannten in den biografischen Kontext 
des Bekennenden meist nur locker oder wird gezielt ausgefil­
tert, und der Inhalt konzentriert sich auf Verfehlungen im 
Handeln und Wollen. Eigentliches Ziel und das Versprechen 
der sakramentalen Beichte ist nach katholischem Verständnis 
die wirksame Lossprechung von den bekannten Sünden, nicht 
nur die Herabrufung der Vergebungsbereitschaft Gottes; und 
auch nicht nur die individuelle Beratung und die geistliche 
Ermutigung, die im Zusammenhang der Beichte meist prakti­
ziert werden. So wie sich für das Amt des Beichthörenden 
eine eigene Literaturgattung und ein eigener Ort in der akade­
mischen Ausbildung herausgebildet haben, in denen wie auf 
einer Landkarte „die Welt der Sünden, der Tugenden, der In­
tentionen und Motive und die Grade der Freiheit und Verant­
wortung kasuistisch vermessen und systematisiert“31 wurden, 
gab und gibt es bis heute für die Beichtenden Hilfen, um das 
eigene individuelle Innere zu erforschen, die sogenannten 
Beichtspiegel.32

Hilfe bei der Suche nach einem tieferen, sinnerfüllten Le­
ben bzw. beim Herausfinden des eigenen Glaubenswegs unter 
Berücksichtigung der individuellen Möglichkeiten und Gren­
zen des konkreten Einzelnen - das ist auch das Ziel jener Be­
kenntnisform, die man früher als Seelenführung bezeichnet 
hat. In jüngerer Zeit spricht man stattdessen lieber von geistli- 
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eher Führung oder Begleitung.33 Zentral für diesen Wunsch 
bzw. die Realisierung eines solchen Settings ist die Vorstel­
lung, dass das eigene Leben verbesserungsfähig ist durch kon­
tinuierliche Rechenschaftsablegung und Selbstbeobachtung.

In der wissenschaftlichen Literatur werden bestimmte 
Selbstenthüllungssendungen in Rundfunk und Fernsehen gern 
als „säkulare Beichte“, die Medien selbst mit einem Beicht­
stuhl verglichen34. Theologisch mögen solche Vergleiche pro­
vozierend sein, da es wohl nur in seltenen Fällen um die Er­
wartung von Vergebung und die Bereitschaft sich zu verän­
dern geht. Sehr wohl könnte aber in zwei anderen Zielen 
erhebliche Nähe bestehen, nämlich im Bedürfnis bzw. in der 
Aufforderung durch den Moderator, alles zu sagen, auch und 
gerade das Peinliche, Verrückte, völlig Misslungene, Bizarre, 
Verstörende, und im Bedürfnis, durch das Bekennen bzw. Ge­
stehen Entlastung vom Leidensdruck zu erfahren, weil man 
gesagt bekommt, dass das, was gemeinhin als unnormal, per­
vers oder moralisch negativ gilt, zur Realität des Menschen 
gehört und auch in vielen von denen, die zuschauen, existiert. 
Sie getrauen sich wohl nicht, das zuzugeben, wissen vielleicht 
auch gar nicht darum, werden aber durch die Entblößung des 
einen zur Selbstvergewisserung angeregt. Der insgeheim er­
hoffte Effekt könnte eine virtuelle Reintegration in die (anony­
me) Gemeinschaft der Zuschauer sein.

Es wäre naiv, bei der oft kürzelhaft „Entschuldigungen“ 
genannten Schuldanerkenntnis durch Repräsentanten einzel­
ner Staaten als Ziel anzunehmen, dass durch den angespro­
chenen Staat oder eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung, 
deren Angehörige oder Nachfahren Unrecht erlitten haben, 
Lossprechung oder stillschweigende Vergebung gewährt wer­
den solle. In derlei oberflächlichen Erwartungen besteht die 
Gefahr von Redeweisen wie „Aussöhnung“ und „Aufarbeitung 
der Vergangenheit“, die ja oft nicht mehr meinen als die Wie­
deraufnahme abgebrochener diplomatischer Beziehungen, 
Verurteilung der Hauptverantwortlichen und Zahlung einer 
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Entschädigung. Die Anerkenntnis von Schuld durch Repräsen­
tanten eines Staates kann aber sehr wohl zwei andere Ziele 
erreichen: nämlich zum einen die Überwindung des Be­
schweigens, wie das Gesine Schwan in ihrem Buch „Politik 
und Schuld“ genannt hat.35 Und zum anderen das Eingeständ­
nis, dass das als staatliches Unrecht Anerkannte nicht bloß das 
Werk einzelner Täter war, sondern erst durch das Zusammen­
spiel mit kollektiven Einstellungen, kulturellen Vorurteilen, 
Feigheit, Mitläufertum, Wegschauen, Gleichgültigkeit vieler 
Zustände kommen und seine zerstörende Wirkung entfalten 
konnte. Für die Überwindung des Beschweigens reichen aber 
nicht große Worte und beeindruckende Gesten. Es bedarf viel­
mehr auch der Mühe des Erzählens und Zuhörens der Erleb­
nisse und Schicksale der einfachen Bürger, des Willens zur 
akribischen Auswertung der Archivdaten und der Konfronta­
tion von Tätern und Opfern vor Gerichten oder sogenannten 
Wahrheitskommissionen36. Für die Sichtbarmachung der Kol­
laboration braucht es also auch die Bereitschaft zur schmer­
zenden Erinnerungsarbeit, die Berichte der Zeitzeugen über 
die kleinen Welten (Familie, Nachbarschaft, Vereine usw.) 
und das Interesse, Strukturen, die das Unrecht möglich ge­
macht oder gefördert haben, in Zukunft wirksam zu bekämp­
fen.

In manchen Ländern verwendet man heute im Blick auf 
die notwendige Erinnerungsarbeit den aus der Psychoanalyse 
entliehenen Begriff healing memory „heilsame Erinnerung“. 
Die den großen Vergebungsbitten vorausgegangene Verkündi­
gungsbulle des Papstes zum Heiligen Jahr 2000 forderte in 
einem ähnlichen Sinn von der Kirche die „Reinigung des Ge­
dächtnisses“ (purificazione della memoria). Das Dokument 
„Erinnern und Versöhnen“ der Internationalen Theologischen 
Kommission erklärt diesen Begriff als „den Versuch, aus dem 
persönlichen und gemeinschaftlichen Bewusstsein [sc. der 
Kirche] alle Formen von Ressentiment und Gewalt zu über­
winden, die uns die Vergangenheit als Erbe hinterlassen hat“37.
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Notwendig sei solche neue Erschließung der Vergangenheit, 
„da die Ereignisse der Vergangenheit immer in der Gegenwart 
nachwirken und als Versuchungen von heute Fortbestehen“38 
„Wenn in einem geduldigen Dialog ermittelt wurde, wer sich 
vor wem in der Vergangenheit durch Taten oder Worte ver­
letzt sieht, ist es möglich, alle diese Belastungen aufzuarbeiten 
und in ihrer aktuellen destruktiven Dimension zu tilgen.“39 
Solche Reinigung des Gedächtnisses kann dann Voraussetzung 
und Element eines Schuldbekenntnisses sein, wenn es ver­
knüpft wird mit dem Willen zur andauernden Reform (per- 
ennis reformatio: Unitatis redintegratio) und dem Zeugnis für 
die Barmherzigkeit Gottes im Eintreten für die heilende und 
befreiende Wahrheit und im diakonischen Tun bei der Über­
windung der Übel.40

• beim gemeinschaftlichen 
Schuldbekenntnis

• beim autobiografischen 
Selbstbekenntnis

• beim persönlichen Bekenntnis im 
Rahmen der Beichte

• bei der „Seelenführung“

• bei der Selbstenthüllung in den 
Medien

• bei der Anerkennung von Schuld 
im Namen einer Nation/ einer 
Organisation aus der 
Vergangenheit

Bitte um Vergebung

Selbsterhellung und Deutung der 
eigenen Lebensgeschichte

Erforschung des eigenen Inneren 
und Lossprechung von den 
bekannten Sünden

Kontinuierliche Rechenschafts­
ablage und Selbstbeobachtung

Entlastung

Überwindung des Beschweigens 
und Eingestehen vielfacher
Kollaboration;
„Reinigung des Gedächtnisses“

Die jeweils intendierten Ziele im Überblick
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IV. Das Gegenüber des Bekenntnisses

Ähnlich verschieden wie die Ziele, die mit dem Bekennen 
jeweils verbunden werden, sind auch die Adressaten, an die 
sich das Bekenntnis jeweils richtet. Im gemeinschaftlichen 
Schuldbekenntnis aller im Gottesdienst, und auch in dem 
durch die Kirchenleitung stellvertretend für die gesamte Kir­
che abgelegten, wird Gott als das Gegenüber genannt, an 
zweiter Stelle aber auch die „Brüder und Schwestern“. In den 
religiösen Autobiografien wird Gott nicht nur als Adressat ge­
nannt, sondern unmittelbar als „Du“ angeredet, vor dem das 
Ich seinen Lebensweg reflektiert. Aber nicht nur er, wie die 
Antwort auf die von Augustinus im zweiten Buch der Confes­
siones ausdrücklich gestellte Frage „.. .wem erzähle ich das?“ 
zeigt: „Nicht Dir, mein Gott; ich erzähle es in Deiner Ge­
genwart meinesgleichen, dem Menschengeschlecht, wie klein 
auch das Häufchen sein mag, das einst an dies mein Buch ge­
raten wird. Und wozu erzähl ichs denn? Damit ich und jeder, 
der es liest, weiß, dass man aus jeder Tiefe, noch so groß, zu 
Dir rufen soll.“41

Auch bei der Beichte und bei der Selbstbeobachtung im 
Rahmen der Seelenführung ist der eigentliche Adressat der 
heilschaffende Gott; aber es tritt als Medium und sichtbarer 
Repräsentant ein konkreter Anderer dazwischen, der qua Amt 
Lossprechungsgewalt bzw. geistliche Autorität hat. Diese Kon­
stellation hat den Vorteil größtmöglicher Fassbarkeit, aber sie 
bedingt eben auch ein Macht- und Vertrauensgefälle, das 
missbraucht werden kann, persönlich durch den einzelnen 
Amtsträger und institutionell zur Disziplinierung der Men­
schen. Hier dürfte einer der wichtigsten Gründe liegen, wes­
halb die Beichtstühle heute auch in den katholischen Kirchen 
wenig benutzt werden. Wo es aber gelingt, den Anspruch von 
Macht zurückzunehmen, finden beide Formen des Bekennens 
durchaus Interesse. Bezeichnenderweise verändert sich dann 
auch die Semantik und mit ihr die Inhalte: Aus der „Beichte“ 
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wird ein Beicht„gespräch“ oder eine „seelsorgerliche Bera­
tung“, aus der „Seelenführung“ die „geistliche Begleitung“.

Bei der Selbstenthüllung in den Medien und bei der Ent­
schuldigung durch Vertreter eines Staats ist von Gott nicht 
oder kaum die Rede. Als Adressat erscheint vielmehr die an­
onyme Zuschauerschaft, die Öffentlichkeit in den beiden Län­
dern und weltweit, die Gruppe der Geschädigten bzw. deren 
Nachfahren. Bemerkenswert ist aber, dass auch diese anony­
me Öffentlichkeit amtliche Vermittler in Gestalt von Modera­
toren, ausgewählten Studiogästen, Regierungsvertretern oder 
Sprechern von Betroffenenorganisationen benötigt, damit das 
Bekenntnis gesprochen, gehört und entgegengenommen wer­
den kann.

• beim gemeinschaftlichen 
Schuldbekenntnis

• beim autobiografischen 
Selbstbekenntnis

• beim persönlichen Bekenntnis im 
Rahmen der Beichte

• bei der .Seelenführung“

* bei der Selbstenthüllung in den 
Medien

• bei der Anerkennung von Schuld 
im Namen einer Nation/ einer 
Organisation aus der 
Vergangenheit

• Gott; .alle Brüder und 
Schwestern“

• Gott; „das Menschen-geschlecht“; 
die Leser

• Gott; der (unter dem 
Beichtgeheimnis stehende) 
Beichtvater

• Gott; der .Seelenführer“ 
(„directeur de l'âme") (geistlicher 
Begleiter)

• die anonymen Zuschauer; der 
Moderator

• die Öffentlichkeit; die Nachfahren 
der Geschädigten

Die Adressaten des Bekenntnisses im Überblick

V. Rückblick und Ausblick

Die Vergebung von Schuld ist ein zentraler Bestandteil der bi­
blischen Heilsbotschaft und des christlichen Glaubens. Der 
Gestus, sich eigener Schuld zu vergewissern und Anteil an der 
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Zusage der Vergebung als Wirkung des Heilschaffens Gottes 
zu erhalten, ist das Bekennen. Insofern ist das Bekennen ein 
grundlegender Modus religiösen Handelns.

Manche der Formen des Bekennens, die sich im Lauf der 
Kirchen-, Theologie- und Frömmigkeitsgeschichte dazu ent­
wickelt haben, stoßen heute auf Schwierigkeiten. Das Schluss­
dokument der Würzburger Synode „Unsere Hoffnung“, das 
selbst ein überaus bemerkenswertes Bekenntnis der katholi­
schen Kirche in Deutschland in ihrem geschichtlichen Kon­
text darstellt, vermutete die Ursache hierfür in „einem heim­
lichen Unschuldswahn“. Daran mag etwas sein. Die Gründe 
sind aber auch anderswo zu erkennen, nämlich: einerseits in 
der Blickverengung auf die individuelle Verantwortung - un­
ter Absehung der sozialen, strukturellen und systemischen 
Einflussfaktoren, andererseits in der Bindung von Schuld an 
fixierte Handlungsverbote, die mit den Situationen und den 
komplexen Lebensgeschichten der Einzelnen nicht zur Dek- 
kung werden können. Dazu kommt als weiterer Grund die 
Belassung eines Settings, das die Vater-Kind-Figuration bzw. 
die Hirte-Schaf(herde) abbildet.

Es wäre zweifellos ein Verlust, wenn mit einer bestimm­
ten Form persönlichen Bekennens auch das Wissen um die 
Möglichkeit eigener Schuld und damit auch die Hoffnung auf 
Vergebung verloren ginge. Denn dieses Wissen und diese 
Hoffnung schärfen ja die Verantwortung genau so, wie sie von 
der Angst befreien, der Schuld ausgeliefert zu sein und am 
eigenen Vollkommenheitsideal zu verzweifeln. Auch deshalb 
war es zukunftsweisend, dass das II. Vatikanische Konzil in 
Anknüpfung an die Alte Kirche und unter Berufung darauf, 
dass am Bußgeschehen auch Liebe, Beispiel und Gebet betei­
ligt sind42, das Fenster zu einer Mehrheit von Buß- und Be­
kenntnisformen (wieder) geöffnet hat.
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